
Übernachtungsteuer in 
Karlsruhe (City Tax)  
Ab 1. Juli 2025

Stadt Karlsruhe
Stadtkämmerei – Abteilung Kommunale Steuern

Die wichtigsten Informationen 
zur Übernachtungssteuer (City 
Tax) auf einem Blick.

Was ist die Übernachtungsteuer (City Tax)?
Die Übernachtungsteuer (City Tax) ist eine kommunale Abgabe,  
die von den Übernachtungsgästen erhoben wird. Sie dient der 
Förderung und Finanzierung von touristischen und kulturellen 
Projekten in Karlsruhe.
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Wer ist betroffen?
Alle Personen, die in Karlsruhe gegen Entgelt übernachten,  
sind steuerpflichtig. Dies gilt für Geschäftsreisende und Touristen 
gleichermaßen. Ausgenommen sind Kinder und Jugendliche, 
die das 18. Lebensjahr noch nicht vollende haben. Daneben 
sind Übernachtungen in Jugendherbergen und sonstigen 
Beherbergungseinrichtungen, deren Gemeinnützigkeit nach der 
Abgabenordnung vom zuständigen Finanzamt anerkannt ist,  
von der Übernachtungssteuer ausgenommen.

Wie hoch ist die Steuer?
Die Steuer ist ein pauschaler Satz/Übernachtung und 
Übernachtungsgast. Der pauschale Steuersatz beträgt pro 
Übernachtung und Beherbergungsgast:

Zeitraum Pauschaler 
Steuersatz

1. Juli 2025 bis 31. Dezember 2025 3,50 Euro

1. Januar 2026 bis 31. Dezember 2027 4,00 Euro

Ab 1. Januar 2028 4,50 Euro

Wie wird die Steuer erhoben?
Die Steuer wird direkt bei der Bezahlung der Übernachtung durch 
den Beherbergungsbetrieb erhoben und an die Stadt abgeführt.

Warum wird die Steuer eingeführt?
Die Einnahmen aus der Übernachtungsteuer (City Tax) werden zur 
Förderung des Tourismus, zur Pflege und Erhaltung der kulturellen 
Einrichtungen sowie zur Ver-besserung der touristischen Infrastruktur 
in Karlsruhe verwendet. Dies kommt sowohl den Gästen als auch 
den Einwohnern zugute.

Haben Sie Fragen?
Für weitere Informationen und bei Fragen zur Übernachtungsteuer 
(City Tax) stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Kontakt
Stadt Karlsruhe 
Stadtkämmerei 
Abteilung Kommunale Steuern 

 0721 133-2204/-2205/-2207 
 citytax@karlsruhe.de 
 www.karlsruhe.de/uebernachtungsteuer 
 www.karlsruhe.de/citytax
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